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Verbandswesen.
Der Verband schweizerischer Parquetfabrikanten, mit

Sitz in Bern, hat in seiner Generalversammlung vom
23. Oktober 1899 folgende Aenderungen seiner Statuten

vom August 1898 beschlossen: Jede Parquetfabrikation
betreibende Firma in der Schweiz kann Mitglied der
Genossenschaft werden und muß zu diesem Zweck eine
schriftliche Beitrittserklärung dem Vorstand einreichen,
welcher über die Aufnahme entscheidet. Auf Einladung
des Vorstandes können auch empfehlenswerte selbständige
Wiederverkäufer unter den gleichen Bedingungen der
Genossenschaft beitreten. In der Generalversammlung
hat jede, wenn auch durch mehrere Personen vertretene
Firma nur einfaches Stimmrecht. Die Generalversamm-
lung wählt einen Vorstand von sieben Mitgliedern und
zwei Suppleanten auf die Dauer von drei Jahren.
Ebenso werden durch die Generalversammlung gewählt:
u) eine dreigliedrige Schatzungskommission, welcher ein
Vorstandsmitglied angehören muß, auf drei Jahre;
b) zwei Rechnungsrevisoren, welche nicht Vorstandsmit-
glieder sein dürfen, auf ein Jahr. Eine persönliche Haft-
barkeit des Präsidenten oder des Vorstandes oder der
Genossenschafter besteht Dritten gegenüber nicht, sondern
es hastet in allen Fällen das Genossenschaftsvermögen.

Schuhindustrie. In einer außerordentlichen Ver-
sammlung hat der Verband schweizerischer Schuhindu-
striellen beschlossen, der gesamten Kundschaft mitzuteilen,
daß die vom 1. Jannar 1900 ab eingehenden Aufträge
nur zu erhöhten Preisen ausgeführt werden können.
Dieser Ausschlag ist, mit Rücksicht auf die schon längst
eingetretene bedeutende Hausse sämtlicher Rohmaterial-
preise ganz unvermeidlich, wenn nicht ein minderwertiges
Fabrikat den Ausgleich bringen soll und zu diesem Aus-
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